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Das Frühlingsfest in Stuttgart hat begonnen 
Am 17. April 2010 wurde das Stuttgarter 
Frühlingsfest vom 1. Bürgermeister Michael Föll 
stimmungsvoll eröffnet. Es wurden dieses Jahr 
wieder mehr Beschicker als in den Vorjahren 
zugelassen. Beim diesjährigen Volksfest wird dies, 
durch die gleichzeitige Abhaltung des 
Landwirtschaftlichen Hauptfestes, sicher nicht der 
Fall sein.    
Markt- und Volksfestkalender 2011 
Die Daten für den Markt- und Volksfestkalender 
2011 werden zur Zeit erstellt. Gerne möchten wir Sie 
auf die Werbemöglichkeit im Markt- und 
Volksfestkalender aufmerksam machen. Mitglieder 
erhalten einen Rabatt von 30%. Nähere 
Informationen hierzu erhalten Sie bei Frau Schelkle 
in der Landesgeschäftsstelle. 
Bad Schussenried 
In Bad Schussenried findet am 12.07.2010 ein 
Sommermarkt statt. Der ausgeschriebene 
Martinimarkt findet nicht statt. 
Platzgelderläuterung auf Krämermärkten des 
LSM 
Immer wieder werden wir von verschiedenen 
Markthändlern auf die Platzgelder auf den vom LSM 
veranstalteten Märkten angesprochen. Gerne geben 
wir Ihnen hier ein paar Beispiele um die 
Platzgeldzusammensetzung zu erläutern. 
Beispiel Frühjahrsmarkt Ulm: 
Standplatz 8 m 
Standgeld pro Meter/Tag  6,50 €  
Strompauschale/Tag 6,00 € 
Hinzu kommt die gesetzliche MwSt von 19 % 
Dies hört sich im ersten Moment wohl viel an, aber 
bedenken Sie, dass die Bezirksstelle Ulm mit über 
500 Plakaten, 20 Bannern und 600 sec Radio diesen 
Markt bewirbt.  
Krämermärkte in Donaueschingen 
Die Krämermärkte in der Stadt Donaueschingen 
werden ab dem Jahr 2011 von der Bezirksstelle 
Konstanz ausgerichtet. Die Verhandlungen mit der 
Stadt laufen im Moment. Nähere Details werden wir 
in den nächsten lsm-infos bekannt geben. 
Ulmer Frühjahrsmarkt 
Der Ulmer Frühjahrsmarkt, der von der 
Veranstaltungsgemeinschaft der Bezirksstelle Ulm 
ausgerichtet wurde, konnte als weiterer großer 
Erfolg der Bezirksstelle Ulm verbucht werden.  

Bezirksstelle Südwürttemberg-Hohenzollern 
Der am 05. Januar 2010 gewählte neue Vorsitzende 
der Bezirksstelle Südwürttemberg-Hohenzollern 
Michael Haller hat eine außerordentliche 
Bezirksstellenversammlung am 08. April 2010 
einberufen. Die Versammlung wurde von einem 
großen Teil des Fachbereichs II Markthandel 
besucht. Vom Präsidium nahmen der 
Fachbereichsvorsitzende Hans Löscher und Otto 
Siegel, Beisitzer im LSM und Vorsitzende der 
Bezirksstelle Region Stuttgart teil.  
Auf der Versammlung wurde über die Bewerbung 
der verschiedenen Märkte diskutiert. Es wurde 
beschlossen, die Plakatwerbung im Vorfeld eines 
Marktes zu intensivieren. Des weiteren werden auf 
den verschiedenen Märkten nun Flyer verteilt, um 
die Besucher auf die nächsten Krämermärkte in der 
Umgebung aufmerksam zu machen.  
Flyer zur Marktbewerbung 
Die Flyer zur Marktbewerbung können, auf DIN A4 
Bögen, die beidseitig 4-farbig bedruckt sind, mit 
Blankoterminfeld zum Selbsteindruck bei unserem 
Fachbereichsvorsitzenden Hans Löscher, Tel. 
0157/72925714 bestellt werden. 
Bankgebühren 
Bankgebühren müssen nicht immer bezahlt werden, 
auch wenn Banken dies in Rechnung stellen. Laut 
der Zeitung Finanztest dürfen für folgende 
Leistungen keine Gebühren erhoben werden: 
Bar-Ein/Auszahlungen auf das eigene Konto 
In den meisten Fällen darf die Bank keine Gebühren 
berechnen, wenn der Kunde Geld auf das eigene 
Konto einzahlt oder abhebt. Nur wenn vereinbart 
wurde, dass die Bank neben dem Grundpreis für das 
Konto jede Buchung extra abrechnet und 
mindestens fünf Buchungen im Monat kostenlos 
sind, darf sie für die weiteren kassieren. Bei der 
Einzahlung auf ein fremdes Konto darf das 
Geldinstitut ein Entgelt berechnen. (Urteil, 
Rechtsgrundlage: BGH, Az. XI ZR 80/93 und Az. XI 
ZR 217/95) 
Kontoauszüge 
Der Bankkunde hat das Recht, sich kostenlos über 
seinen Kontostand zu informieren. Die Auskunft über 
den Kontostand muss am Schalter oder an einem 
Automaten möglich sein. Nur bei Zusendung darf die 
Bank Geld verlangen, dies gilt als Sonderservice. 
(Rechtsgrundlage: § 307 BGB) 
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